
 

Satzung des Vereins „Wunsch am Horizont“ 
  

§ 1 Name und Sitz 
 

1. Der Verein führt den Namen: Wunsch am Horizont 
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den 

Zusatz “e.V.“ 
3. Der Sitz des Vereins ist:  63825 Schöllkrippen, Vormwalder Str.1 
4. Das Geschäftsjahr läuft vom 1.1. – 31.12. jeden Kalenderjahres. 

 
 

§ 2 Zweck 
 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Wohlfahrtswesens sowie mildtätiger 

Zwecke in dem er versucht, einen letzten Wunsch schwerstkranker Menschen 
im Hospiz, zuhause oder in palliativ – ambulanter oder stationärer Umgebung 
zu ermöglichen, organisieren, finanzieren und realisieren. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

• vereinseigene Transport-Fahrzeuge um schwerstkranke Menschen an 
Orte ihres Wunsches zu befördern, 

• Ausbildung von ehrenamtlichen Betreuern, die bei Aussprachen mit 
Familienangehörigen, Kino- oder Theaterbesuch, letztes Treffen mit 
Freunden oder Treffen eines Idols den todkranken Menschen 
unterstützen, 

• Organisation und Durchführung spezieller Wünsche. 
 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. 

4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
6. Der Vorstand übt seine Tätigkeit grundsätzlich im Ehrenamt aus. Er hat 

Anspruch auf Auslagenersatz. Die Mitgliederversammlung kann abweichend 
beschließen, dass der Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder für die 
Erledigung von Vereinsaufgaben eine Aufwandsentschädigung in maximaler 
Höhe der Ehrenamtspauschale gem. §3 Nr. 26a EStG (Einkommensteuer-
gesetz) erhalten. 

  



 

§ 4 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 

Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu 
stellen. 

3. Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende eines Geschäftsjahres zulässig. Er 
muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein 
Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über 
den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung. 

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen 
mit deren Erlöschen). 

6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen.  

7. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge in Form von Geldbeiträgen zu leisten. 
Die Höhe und die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge wird durch die 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
 

§ 5 Organe des Vereins 
 

1. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 6 Vorstand 
 

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Schatzmeister, dem Schriftführer und bis zu 5 Beisitzern. 

2. Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden.  
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren 

gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist. 
 
 

§ 7 Zuständigkeit des Vorstands 
 

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht 
durch diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor 
allem folgende Aufgaben: 

• Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der 
Tagesordnung, 

• Einberufung der Mitgliederversammlung, 

• Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

• Verwaltung des Vereinsvermögens, 

• Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 

• Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 
Vereinsmitgliedern. 



 

§ 8 Mitgliederversammlung 
 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem 
muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die 
Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich, auch per E-Mail, 
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 2 Wochen und unter Angabe der 
Tagesordnung einzuberufen. 

3. Versammlungsleiter ist der Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 
Schatzmeister. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungs-
leiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht 
anwesend ist, wird auch dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 

6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu 
unterschreiben ist. 
 
 

§ 9 Kassenführung 
 

1. Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster 
Linie aus Beiträgen und Spenden aufgebracht. 

2. Der Schatzmeister hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine 
Jahresrechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von 
Auszahlungsanordnungen des Vorsitzenden oder – bei dessen Verhinderung 
– eines von Ihm Ermächtigten, geleistet werden. 

3. Die Jahresrechnung ist von einem Kassenprüfer, der jeweils auf 3 Jahre 
gewählt wird, zu prüfen. Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 

§ 10 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 
 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 

2. Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den 
Hospizförderverein Alzenau e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

3. Vorstehende Satzung wurde am 7. September 2018 errichtet. 

 
Schöllkrippen, den 7. September 2018 


